
 

Halbzeit 
zum Stand des Volksbegehrens  

„Schluss mit Geheimverträgen – Wir Berliner wollen unser Wasser zurück“ 
 
Weit über 50.000 Unterschriften – trotz Sommerferien und einer gezielten Desinformationskampagne 
des Senats! Das ist ein beachtlicher, erster  Erfolg. Nur zur Erinnerung: Für die erste Stufe des 
Volksbegehrens haben wir in 6 Monaten knapp 40.000 Unterschriften bekommen. Dennoch bleibt 
noch viel zu tun: Daher bitten wir jede Berlinerin und jeden Berliner: Unterschreiben Sie bitte nicht nur 
persönlich, sondern sammeln Sie auch in Ihrem 
persönlichen Umfeld. Sprechen Sie mit Freunden, 
Bekannten, Kollegen und Nachbarn. Wenn wir unsere 
persönlichen Netzwerke aktivieren, werden wir die 
erforderlichen 172.000 Unterschriften bis zum 26. 
Oktober gewinnen! Setzen wir uns gemeinsam mit 
den Mitteln der direkten Demokratie für Gesetze ein, 
die uns nützen und überlassen das nicht länger den 
Lobbyisten und Bürokraten! 
 
Auch können die Unterschriftsbögen und 
Unterschriftslisten bequem im Internet unter 
www.berliner-wassertisch heruntergeladen werden 
und an andere Freunde und Interessierte 
weitergeleitet werden. Nutzen wir gemeinsam auch die Möglichkeiten der neuen Medien! 

Ihr Berliner Wassertisch 



 
 
… und die Ente als Werbemaskottchen kommt aus China und hat 
möglicherweise Dreck am Stecken. Daher empfehlen wir allen 
Verbrauchern dringend eine Schadstoffanalyse vorzunehmen. 

Anmerkungen zur Steuerungs-
fähigkeit und zum Verhandlungs-
willen des Berliner  Senats 
 
„Der Rechnungshof beanstandet, dass 
der Aufwand der BWB für 
Imagekampagnen von insgesamt 4,4 
Mio. € in den Jahren 2005 bis 2008 
angesichts des bestehenden 
Anschluss- und Benutzungszwangs 
sowie der wiederholten Erfolglosigkeit 
dieser Kampagnen in hohem Maße 
unwirtschaftlich war. 
 
Der Rechnungshof erwartet, dass 
die BWB künftig auf die 
Durchführung derartiger Image-
kampagnen verzichten“ (Rech-
nungshof von Berlin, Jahresbericht 
2010, Rdnr. 292, S.151). 
 



 
 
… und die Ente als Werbemaskottchen kommt aus China und hat 
möglicherweise Dreck am Stecken. Daher empfehlen wir allen 
Verbrauchern dringend eine Schadstoffanalyse vorzunehmen. 

Anmerkungen zur Steuerungs-
fähigkeit und zum Verhandlungs-
willen des Berliner  Senats 
 
Und? Folgt der Senat den Empfehlungen 
des Landesrechnungshofes? 
 
Am 22. Juli steht im Tagesspiegel: 
„Rot-Rot steht zur Werbekampagne 
der Wasserbetriebe“ 
 
In dem Artikel von Christoph 
Stollowsky wird der zuständige 
Wirtschaftssenator Harald Wolf (Linke) 
zitiert: „Auch Berlins Landesbetriebe 
müssten die Möglichkeit haben, „ihre 
Leistungen öffentlich darzustellen“, 
teilte er am Dienstag mit. Er habe aber 
den Wasserbetrieben empfohlen, 
künftig „stärker Verbraucherinforma-
tionen“ in den Mittelpunkt ihrer 
Werbung zu stellen.“ 



 
… und die Ente als Werbemaskottchen kommt aus China und hat 
möglicherweise Dreck am Stecken. Daher empfehlen wir allen 
Verbrauchern dringend eine Schadstoffanalyse vorzunehmen. 

Anmerkungen zur Steuerungs-
fähigkeit und zum Verhandlungs-
willen des Berliner Senats III 
 
 
Der Berliner Senat will mit den privaten 
Investoren verhandeln und ist nicht einmal 
willens, der überflüssigen Imagekampagne 
eines Unternehmens ohne jegliche 
Konkurrenz Einhalt zu bieten! Wir dürfen 
gespannt sein, wie sich dieser Gestaltungs-
willen bei den Verhandlungen nieder-
schlägt.  
 
Währenddessen waschen die Wasser-
betriebe  offensichtlich nicht nur „Wasch-
maschinenwaschwasser“, sondern ver-
suchen auch, die Gehirne ihrer Kunden zu 
erweichen, um dann im Schleudergang…  
 
Bitte lesen Sie auf unserer Homepage den 
offenen Brief an Wirtschaftssenator Wolf. 
 
 



Konfliktregulierung durch das vertraglich regulierte 

Schiedsverfahren! 
Was ist davon zu halten? 

 
Der Publizist und Privatisierungskritiker Werner Rügemer beschreibt das im Rahmen von so 
genannten Öffentlich-Privaten Partnerschaften Verfahren der Konfliktschlichtung 
folgendermaßen: Es  "wird vereinbart, dass die beiden Parteien im Streitfall nicht vor ein 
ordentliches Gericht gehen, sondern ein Schiedsgericht bilden: Jede Seite benennt einen 
Vertreter, und man einigt sich auf einen „neutralen" Dritten, der üblicherweise aus „der 
Wirtschaft" kommt - auf lokaler Ebene ist dies ein Vertreter der Industrie- und 
Handelskammer. Schiedsgerichte tagen geheim. Sie können schneller und unbürokratischer 
als staatliche Gerichte entscheiden, heißt es“ (Blätter für deutsche und internationale Politik, 
2/2010, S.81). 
 
Im Fall Berlins ist in den Geheimverträgen genau dieses „Schlichtungs“modell enthalten. Es 
ist zu befürchten, dass im Fall von Rückkaufverhandlungen – ohne eine öffentliche 
Überprüfung der Geheimverträge! – eine investorenfreundliche Rekommunalisierung erfolgt, 
in deren Rückkaufsumme die Gewinngarantien der Privaten einfließen werden. Dieses Modell 
einer geheimen, teuren Rekommunalisierung will der Wassertisch nicht. Wir wollen mir 
unserem Volksbegehren die Voraussetzungen für eine bürgerfreundliche, preiswerte 
Rekommunalisierung schaffen! Die Fehler, die in Potsdam geschehen sind, dürfen sich in 
Berlin nicht wiederholen. 



Vom Abwägungsprinzip in gesetzlichen Regelungen  
zur einseitigen Lastenverteilung in Geheimverträgen 

 
Es ist erstaunlich, dass in gesetzlichen Regelungen der Abwägung zwischen dem Interesse 
der Öffentlichkeit und dem Schutzbedürfnis der Privaten eine herausragende Bedeutung 
eingeräumt wird. In privatrechtlichen Verträgen spielt dieses Abwägungsgebot hingegen 
keine Rolle, wie sich am Beispiel des § 23.7 des geheimen Konsortialvertrages nachweisen 
lässt: 

 
aus dem IFG i.d.F. v. 8. Juli 2010 aus dem geheimen Konsortialvertrag 

§7 (3) Wird ein Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft 
bezogen auf einen Vertrag im Sinne des Absatzes 1 gestellt, 
der vor dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes vom 3. Juli 2010 
(GVBI. S. 358) geschlossen wurde, und stehen der 
Gewährung von Akteneinsicht oder Aktenauskunft 
Bestimmungen des Vertrages entgegen, so hat die 
vertragschließende öffentliche Stelle den privaten 
Vertragspartner zu Nachverhandlungen und zur Anpassung 
des Vertrages aufzufordern. Kann innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten nach Zugang der Aufforderung zur 
Nachverhandlung keine Einigung erzielt werden, so wird 
Akteneinsicht oder Aktenauskunft gewährt, wenn das 
Informationsinteresse das private Geheimhaltungs-
interesse erheblich überwiegt. Der Abwägungsmaßstab des 
Absatzes 2 ist zu berücksichtigen. Das Vorliegen des 
schutzwürdigen Geheimhaltungsinteresses ist durch den 
privaten Vertragspartner darzulegen. § 14 bleibt unberührt. 

"§ 23.7: Wird § 3 TPrG (Teilprivatisierungsgesetz) 
ganz oder teilweise für nichtig oder aufgrund einer 
Entscheidung eines Verfassungsgerichts mit 
höherrangigem Recht für unvereinbar erklärt 
(„Nichtigerklärung“) und führt die Nichtigerklärung zu 
wirtschaftlichen Nachteilen der BWB, so ist das Land 
Berlin verpflichtet,… die Nachteile der BWB in 
vollem Umfang auszugleichen… Der Ausgleich … 
erfolgt durch eine teilweise oder vollständige 
Abtretung des Gewinnanspruchs des Landes Berlin 
gegen die BWB für das jeweilige Geschäftsjahr. Sofern 
der abgetretene Gewinnanspruch des Landes Berlin 
niedriger ist als der auszugleichende Betrag, wird das 
Land Berlin der BB-AG den Differenzbetrag 
erstatten.“ 

 
 




